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Bekanntmachnng.
Freitag , den 8 . Anglist 1902,

Vormittags IO’/a Uhr , wird das der
Ehefrau Gustav Leppert , vermittwete
Eduard Presser , Philippine , gev.
Wilhelm , zu Wiesbaden gehörige, in
der Adlerstrabe belegene zweistöckige
Wohnhaus mit Kniestvrk, einem
dreistöckigen Hinterban mit Knie¬
stock, einem einstöckigen Holz¬
schuppen, einem einstöckigen Ab¬
trittsgebäude , einem einstöckigen
Backhaus mit Kniestock und Hof-
raum , zwischen Peter Balder und Karl
du FaiL , im hiesigen Gerichtsgebäude,
Zimmer 98 , zum dritten Male öffentlich
zwangsweise versteigert.

Jedem Letztgebot wird ohne Rücksicht auf
den Schatzungswerth die richterliche Ge¬
nehmigung erlheilt , soweit nicht die Vorschrift

. in § 59 der Nass . Executions -Ordnung ent¬
gegensteht . F 265

Wiesbaden , den 28. Juni 1902.
Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
LandespolizciUchc Anordnung.

Ans Grund der 8$ 20 und 26 des Reichsvich-

seucheugcsetzes vom ,,ub bc? § 56b '

Abs . 8 der ReichSgewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes vom 6 . August 1896 (R .-G .- Bl . S . 68 »)
ordne ich tu Ergänzung meiner landeSvolizeilichen
Anordnung vom 23 . September 1897 für den Um¬
fang des Regierungsbezirks Wiesbaden bis auf
Weiteres Folgendes an:

§ 1. Das Treiben von Geflügel zu anderen
als zu Weidezwecken ist verboten.

8 2. Ansnabmen von der Bestimmung des
K 1 können durch die Landräthe zngelassen werden,
wenn die unniittelbare Berübrnng von getriebenem
Geflügel mit Ortschaften . Dorfteichen , Dorsstrotzen
und solchen Wegen und Plätzen , die vom Geflügel
sonst benutzt zu werden pflegen , wirksam verhindert
werde » kann.

8 8. Im Ucbrigen darf die Beförderung von
Geflügel nur in Wagen , Käfigen , Körben K. er¬
folgen , deren Einrichtung das Herabfallcii von
Koth nnd Strcn möglichst verhindert . __

§ 4 . Die im § 3 bezeichncten Bebaltniffe
sind unmittelbar »ach jedesmaligem Gebrauch zur
Beförderung von Hgndelrgeflüael sorgfältig zu
reinigen und mit Heistern Seifenwasser auszuschkuern.
Die aus ihnen entleerten Streu - und Koththene
nvfiffen gesammelt und sofort entweder verbrannt
oder an einer für Geflügel nicht zugänglichen
Stelle vergraben werden.

8 5 . An jedem ersten Montage im Monat
(sofern dieser ein Feiertag ist . an dem darauf
folgenden Werktage ) sind die nach § 4 gereinigten
TranSportbebältnisse für HandelSgeflügel außer¬
dem noch sorgfältig mit Kalkmilch auSzntünchen.

8 6 . Diese Anordnung tritt mit dem I . F -br.
1S0V in Kraft . *

Wiesbaden , den 5 . Dezember 1899.
Der Königl . Regiernngs -Präftdent.

Wird hiermit wiederholt veröffentlicht.
Wiesbaden , den 26. Juni 1902.

Der Polizei -Präsident.
I . B . : Falcke.

Bekanntmachung.
ES sind neuerdings mehrfach Zuwiderhand¬

lungen gegen die Bestimmnnaen der PoUzei
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor-
gekommen . daß auf Grundstücken Entwäffernngs-
ardeiten ohne baupolizeiliche Genehmigung
ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Betheiligten wird darauf
aufmerksam gemacht , daß die Herstellung , Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grunbstücks-
Entwässerung oder eine « TheilS derselben , ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen nur auf Grund
einer polizeilichen Erlaubniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft , auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden . *

Wiesbaden , den 1. Avril 1902.
Der Polizei - Präsident . In Vertr . : Faltke.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

>ur» ihre BernsSgefchäfte in Anspruch genommenen
Scrsonen Gelegenheit zur mündliche » Verhandlung
nit den Beamten der KoniglichenGewerbe -Jnspection
u geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Znfpection zu Wiesbaden besondere Sprech
künden am 1. und 8. Sonntag jeden Monats,
Sormittag , von 11 ' /- bis Mittag » 1' /- Mr und

Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
Nachmittags von 5 ' /. bi « 7 ' /, Uhr in deren Ge-
chüftslokal , Dotzbeimerstraße 5 , hier flott *
Der Polizei -Präsident . K. Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung
des Reichskanzlers , betr . die BeschSftignng
von Gehülfcn « . Lehrlingen in Gast - u . in
Schankwirthschaften vom 23 . Januar 1902.

Auf Grund des 8 120 «. Abs . 3 , der Gewerbe¬
ordnung hat der Bundcsrath nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Ächülfen
und Lehrlingen in Gast - Mid in Schankwirth-
chasteu erlassen.

1 . In Gast - und in Schankwirthschaften ist
edem Gchülfen und Lehrling über sechszehn Jahre
ür die Woche siebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬

zeit von mindestens acht Stunden zu gewähren.
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in die vorher¬
gehende , das Ende der sicbeuten Ruhezeit in die
nachfolgende Woche falle » .

Für Gehülfeu und Lehrlinge unter sechszehn
Jahren muß die Ruhepause mindestens neun Stunden
betragen . Durch Polizcivcrordiiniigcn der zum
Erlasse solcher Verordnungen berechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch für Gehülfcn und
Lehrlingeüberjechszeh » Jahre vorgeschriebe » werden.

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt , in
Bade - und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Gehülfcn und Lehrlinge über sechszehn Jahre in
Gastwirthschafteii während der Saison , jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten , bi« auf siebe»
Stniiden hcrabzusetzen . Neben dieser Rubezeit
niüffen täglich , abaeschen von den Mahlzeiten,
Ruhepausen in der Gcsammtdauer von uiindestens
zwei Stunden gewährt werden.

2. Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
welcher auch die Arbeitsbereilschaft und die Ruhe-
iausen umfaßt , darf in den Fällen der Ziffer 1
Abs . 1 böchstenr sechzehn Stunden , in den Fällen
der Ziffer 1 Abs . 2 höchstens fünfzehn Stunde»
und in de » Fällen der Ziffer 1 Abj . 3 höchstens
iebzchn Stunden betragen.

3 . Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichnetcn Zeitränme ist für den Betrieb bis zu
stchzigmal im Jahre zulässig . Dabei kommt jeder Fall
in Anrechnung , wo auch nur für einen Gchülfen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgefundeii hat.

Auch in diesen Fällen mutz für die Woche eine
Unterbrechung durch siebe» Ruhezeiten von der
vorgeschrieb .' iicn Dauer (Ziffer 1) stattfinde » .

4 . An Stelle einer der nach Ziffer , 1 zu
gewährenden ununterbrocheueu Ruhezeiten ist den
Gchülfen und Lehrlingen mindesteuS in jeder dritte»
Woche einmal eine uiiuiiterbrochene Ruhezeit von
mindestens vierundzwanzig Stunden zu gewähren.

In Gemeinde », welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung mehr als zwanzigtauseud Einwohner
haben , ist diese Ruhezeit Mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjenigen Wochen , in welchen hiernach
eine vieriiiidzwanzigstündigc Ruhezeit nicht gewähr!
zu werden braucht , ist außer der ununteibrocbenen
siuhczeit von der vorgeschricbenen Dauer ( Ziffer 1)
mindestens einmal eine weitere uiiuiiterbrochene
Ruhezeit von mindestens 6 Stunden zu gewähren,
welche in der Zeit zwischen 8 Uhr Morgens und
zehn Uhr Abends liege » muß.

6 . Die Arbeitgeber sind verpflichtet , ein Der-
zeichniß anzulegen , welches die Namen der einzelnen
Gchülfen und ' Lehrlinge enthalten muß . In das
Vcizeichniß ist für jeden einzelnen Gchülfen und
Lehrling einzntragcn , wann und Tür welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer 4 gewährt worden ist.

Arbeitgeber , welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen , sind verpflichtet , ein
weitere « Verzeichniß anznlegr » , in welches einzu-
tragen ist , wann Ucbcrarbeit im Betriebe während
des Kalenderjahres stattgcfunden hat.

Die nach Abs . 1, 2 zu machenden Eintragungen
haben spätestens am ersten Tage nach Ablauf jeder
Woche für die verfloffcue Woche zu erfolgen.

Die Verzeichnisse sind auf Ersordcrn den zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6 . Gehülfcn nnd Lehrlinge unter 16 Jahren
dürsen in der Zeit von 10 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens nicht beschäftigt werden . Außerdem
dürfen Gchülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlechts
zwilchkn 16 nnd 18 Jahren , welche nicht zur
Familie des Arbeitgebers gehören , während dieser
Zeit nicht zur Bed ieming der Gäste verwendet werden.

7. Al « Gehilfen nnd Lehrlinge im Sinne dieser
Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
und weiblichen Geschlechts , welche im Betriebe der
Gast - und der Schankwirthschaften als Oberkellner,
Kellner oder Kcllnerlchrliuge , als Köche oder Koch-
lrhrlinge , am Büffet oder mit dem Fertigmacheil
kalter Speisen beschäftigt werden . Aurgeilommen
sind jedoch Personen , welche hauptsächlich in eincm
mit der Gast - oder der Schankwirthschaft ver¬
bundenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden , sofern ihre
tägliche Arbeitszeit i» diesem Betrieb anderweitcn
reichSrechtlicheu Vorschriften unterliegt.

8 . Die vorstehenden Bestimmungen treten am
1. April 1892 in Kraft.

Bis zum 81 . Dezember 1902 ist Ueberarbeit
(Ziffer 9 ) höchstens sünfundvierzigmal zulässtg.

Von dem in Ziffer 6 . Satz 2 , enthaltenen
Verbote find diejenigen Personen ausgeiiomweii,
welche bei der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellnerinnen find . *

Berlin , den 28. Januar 1902.
Der Stellvertreter de» Reichskanzlers:

Graf von PofadowSky.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 20. Mär , 1902.

Der Polizei - Präsident . In Vertr . : « alcka

Polizei -Verordunng.
Auf Grund der 88 6 , 11 , 12 und 18 der Ver¬

ordnung über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landesthcilcn von : 20 . Scpiembcr 1867
(G . S . S . 1529 ) in Verbindung mit den 88 137
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landes-
verwaltnng vom 30 . Juli 1883 ( G . S . S . 195)
verordne ich unter Zustimmung de« Bczirlsau «-
schnsses für den Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden was folgt:

8 1 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen , c!n-
chlictzlich derjenigen des Federviehs , müssen i»

geschlossene » , dem Publikum nicht zugängiichcn
Räumen stattfinden.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Noth-
ichlachtungen dürfen nur dann im Freien statt-
inden , wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung sieben.

In diese » Fällen ist der Schlachtplatz tlinn-
lichst so zu wählen , daß er von öffentlichen Wegen.
Slraßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2 . Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten , sowie
renider Kinder bei Hausschlachtungen darf nicht

geduldet werden.
8 3. Dar Betäuben und das Abstechen beim

Schlachten von Tbiercn — mit Ausnahme der
Federviehs — darf nur von Erwachsenen , de«
Schlachten « kundige » männlichen Personen vor-
genommen werden und hat möglichst schnell z»
geschehen . Die Zuziehung von Lehrlingen zu deren
Ausbildung im Metzgcrgewerbe ist zulässig.

8 4 . Da « Schlachten sämmtlichen Viehs , mit
Ausnahme des Schaf - nnd Federviehs , dars , so¬
fern cs nicht nach jüdischem Ritus stattfinde » soll
(cfr . 8 8 ), nur nach vordergegaiigelier Betäubung
durch Kovfschlag oder geeignete Betäubungs -Appa¬
rate statlfindeil.

Bei dem Schlackten von Großvieh müffen
mindesten « zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen tbätia sein.

8 5 . Die Anwendung des Genicksticher ist
verboten . . ^ .. .

8 6 Dar Aufbäugcn , Abbaute » oder Brubeu
von tzchlachtthiercu , sowie da « Rlipfcii von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blntentziehung ist ver¬
boten.

Jndeß kann in größeren Schlachtstaften , in
welchen ein beständiger » nd hinreichend organistrler
llkberwachuiigsdiciist besteht , mit meiner Ein¬
willigung gestattet werden , daß auch noch » »be¬
täubte Kälber » nd Sckasvichstücke mittelst um die
Hinterschenkel zu befestigender Schlingen aufge-
bängt werden , sofern solche Schlachtobjecte iliimittel-
bar nach dem Aufhängen betäubt ( bezw . soweit
nach jüdischem Rilns geschlachtet werden soll ) , ent¬
blutet werden . In keinem Falle darf aber ein
nnd derselbe Metzger ein weiteres unbelänbtcr
Kalb oder Schafviebstück aufhängen , bevor er
nicht das zunächst gliigebängte getödtet hat . Da?
Eiiiflangs dieses Paragraphen erwähnte Verbot
des Rupfens von Federvieh erstreckt sich nicht auf
die Entnahme soaenannter reifer Feder » .

8 7 . Das Blut von durch Halsschnitt ge¬
schlachteten Thieren darf zur Herstellung von
NabrnligS - oder Gcnnßniittcln nicht verwendet
werden.

8 8 . Bei der Schlachtung nach indischem
Ritus (Schächten ) sind außer den vorstehend unter
den 88 1— 8 und 5— 7 getroffenen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften maßgebend:

a ) Die Schäcbtiilig darf nur durch zuverlässige,
geprüfte Schächter ausgeführt werden . Jeder
Schächter ist gebaltcn , sein ihm von dem
zuständigen jüdi !ck>en Knltusbeamien anszn-
stellendes Fählgkeitszeugniß der Ortspolizei-
Bchörde und dem beamteten Thicrarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegen.

b ) Der Schächter muß bei dem Riederlegen der
zu schachtenden Tbicre bereit « zu gegen sein
und unmittelbar daraus die Schächtuug vor-
nebmen . Der Schäcktschnitt soll schnell und
sicher auSgesührt werden.

o) Das Niederlegen von Großvieh zum Zwecke
der Schächtiing ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wirkende Vorrichtungen
zu bewerkstelligen . Dieselben , sowie die dabei
gebranchten Seile müsien haltbar sei» und
in einem Icicbt beweglichen ( geschmeidigen)
Zustande gebalten werden , damit das Nicdcr-
legen stet « schnell und sicher von Statten geht.

ä ) Während der Niederlegens sowohl , als auch
während der Sckächtung bi « zum Aufhören
der nach dem Halrschnitte eiiitretcnden
Muskelkrämpfe ist der Kopf de« Thicrer
(bei Großvieh evcntl . unter Benutzung ge-
eianeter Vorrichtungen ) gehörig zu » ntcr-
stützen und derart zu führen bezw . sestzuleyen,
daß ein Ausschlagen desselben auf de » Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

8 9 . Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei - Verordnung ist sowohl der Eigen-
thümer de« zu schlachtenden Vieh « , wenn er zu
gegen ist, wie auch Derjenige verantwortlich , welcher
die Schlachtbandlung vorntmmt oder leitet.

8 10 . Diese Polizei - Verordnung findet auf
kommunale Schlachthäuser keine Anwendung.

8 11 . Zuwiderhandlungen gegen diese Vor
schristen werden , sofern nickt nach sonstigen gesetz¬
lichen Bestimmungen eine ködere Strafe verwirkt
ist, mit Geldstrafe bl « »u 60 Mk ., au deren Stelle
im UnvermLgeilSfalle ein« entsprechende Haftstrase
tritt , geahndet.

8 12 . Diese Polizei - Verordnung tritt am
1 9 . JI  d . 54. Kraft . Zu demselben Termine

wird die Polizei -Verordnung vom 30 . Oktober 1b
(A . Bl . S . 329 ) aufgehoben.

Wiesbaden , den 27. Mai 1902.
Der König ! . Rcgieriinas -Präsidcnt.

In Vertr .: Bake.

„Wird veröffentlicht " .
Wiesbaden , den 16. Juni 1902.

Der Polizei -Präffdent.
In Vertr . : Faltke.

Bekannt »,achnug,
betreffend das Aufstcltcn von Saftfuhr«
werken jeder Art auf den Geleisen dev

elektrischen Straßenbahn.
Nacki den Bestimmungen im 8 2 der Negierung ?-

Polizei -Verordnung vom 12 . Juli . 1899 ist da«
Auflegen odcr Abladen von Geaenständen ans oder
iimnittelbar neben den Geleisen der eleftrischen
Straßenbahn , die Verstellung oder Versperrung
der AliSweichevorricbtilNg derselbe » , überhaupt
jede den Bahnbetrieb gefährdend - oder störende
Handlnng bei Vermeidiing der im 8 10 äenamfter
Verordnung angedrobten Strafe ( bis zu 60 Mk.
oder entsprechender Haft ) nnterfogt.

Ich bringe diese« hiermit wiederbolt mit dem
Bemerken zur allgeuieiiieii Kcnniniß , dap Last¬
fuhrwerke jeder Art während de« Babubctriebe»
ans den Strabcnbabngeleiscn nicht ansgeitcllt
werden dürfen . .

Die Bestilninungen im 89 der Straßenpostzei-
perordiiuiia von « 18 . September I960 , nach welchen
d ĉ zur Beförderung von Umzugsgnt dieiienden
Wagen an den drei erste » Werktagen der Monate
Jannar , April , Juli und Oktober ohne polizeiliche
Erlaubniß auf den Straßen aufgestellt werden
dürfen , erstrecken sicki nickt auf diejeniaen Straneii»
ltrecken , welche von der elektrischen Bahn berührt
werden . ^

Dagegen ist die Ausstellung solcker Wagen an
den Vormittagen der genannten Werktage b>»
1 Uhr Mittaar ans dem für diefc Tageszeit nimt
benutzten 2 . Babngelcise in der Emftr - » nd Walk-
mnhlstraße gestattet , die Wagen müsien jedock um
1 Uhr wieder cntsernt und alle dem Babnverkehr
hinderlichen Gegenstände binweggeräumt sein.

Ziiwideihnndlunaeii zieben die in 8 >0 der
Volizeiverordming vom 12. Juli 1899 angcdrohten
Strafen nach sich.

Wicsbadcu , den 21 . Juni 120 ).
Der Polizei - Präsident . In Vertr . : Jaltk «.

Wird veröffentlickt.
Wiesbaden , den 26. Juni 1902.

Der Maaistrat.

Polizei -Perordnnng.
Ans Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordniiiig vom 20 . September 1867 (G.
S . 1529 » über die Polizei -Verwaltung in de » neu
erworbenen LandeStbeilen und des 8 143 de?
Gesetzes über die allaemeine Lander -Verwaltung
nom 30 . Juli 1883 wird mit Zuflimmimg ^ de,
Magistrats für den Polizeibczirk der <stadt
Biebrich nacbstcbendc Polizei -Verordnung erlasse « :

8 1. Das Baden in , Rhein iinmittelbar au
der rechten Ilferseite ist auf der ganzen , im Polizci-
bezirk der Stadt Biebrich liegenden Ulerftrecke,
insbefondere auch in den sogenannten Kribben
verboten . , .

8 2 . Dar Baden (Schwimmen ) im freien
Rdcin ist nur unter Begleitung eines von sach¬
kundiger Hand gesührtcn Nachens und » » r in
einer Entfernung von mindestciiS 100 Meter vom
rechten Ufer gestattet.

8 3 . Bei dem Schwimmen im freien Rbein
darf der Kurs der In Fahrt befindlichen Dampf-
schiffe oder Schleppboote nicht gekreuzt werden.
Der Schwimmende , sowie der Nackenfiibrer haben
sich mindcftenr 80 Meter von den Dampfschiffen
oder Schleppbooten entfernt zn halten . ,

8 4 . Der Aufenthalt des Badenden im Freien
ohne Schwimmholc ist verboten.

8 5 . Da « Verleihen von Nachen und Booten
an junge Leute unter 16 Jahren und an de»
Fahren » llnkuiidige Personeii , ebenso der Georanch
solcker Fnhrzeufle durch des Fahrens unkundige
Personen ist verboten.

8 6 . Ziiwiderbandliingen gegen die Vorscbnfteu
dieser Polizei -Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 9 Mk . geahndet , an deren Stelle im Nlcht-
beitreibnngsfalle verbältnißmäßige Haft tritt.

8 7. Diese Polizei -Verordnung tritt eine Woche
nach ihrer Veröffentlichuna im .Kreisblatt in Kraft

Biebri » , den 20. Juli 1901.
Die Polizei -Verwaltung . Bogt.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 25. Juni 1902.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betr . alter Friedhof.

Vom 1 . Jult d . Js . ab wird da ? an der
nordöstlichen Seite des alten Friedhofs nach
dem Nerothal zu gelegene Hintertdürchen nur vo«
8 - 6 Udr Nachm , für Besucher der Grabstätte«
offen gehalten ; für die übrige Tageszeit ist da»
Thürcken geschloffeii.

Wiesbaden , den 1. Jul , 1002.
_ Di « FriedhofS -Depntation.

Bekanntmachung.
Wir bringe » hierdurch zur allgemeinen Kennt-

nib , daß die Kaffe de « städtischen Krankenhause»
nur in den Vormittagsstunden von 8 bis 12 ' /- Uhr
für da » Publikum geöffnet ist . *

Städtische Kranke»»,auS-Derwaltnug«



«Mts L. fl. Juli 19 02.

Bekanntmachung.
Stadt Wiesbaden beabsichtlat, dl« zu

x ^ ?E>adell an der Mainzer Land stratzt belegcneBarfabrik nach Maßgabe der eingereichten Bc-
Ki 'fr£ un®'c«*,er 11nb Baupläne, sowie der
uaiijchen„Berechnungen weiter anSznbanen und
puai zunächst Mirch Errichtung folgender Gebäude:

a. des ReinigerhanfkS2 mit drei Glar-
rcinigungskasten, Leitungen und Zubehör,

. wwie eines Regcneratlonsschuvpens,
b. des Kokenmagazins2 mit Zwischenba»,
o. des Kohlenmagazins2 mit Zwischen¬schuppe,,,

m,8 Schuppens2 mit Apparaten und
Maschinen zur Couccntration des Ani¬
mo»,akwassers und

me; .ätoeier Gerätheschuppeu.
Nachdem ich von den, Krusausschnsse Hierselbst.

Beschlntzbehörde, geniätz Ziffer 8,
“sNHtz bverûwkisnng zur Ausführung der Ge-
werbe-Ordnung vom 9. Anglist 1899 mit der
Geltung de» Verfahren« beauftragt worden bin,

Unternehmen der Stadt Wiesbaden
" ber Neichsgewerbe-Ordnung mit der

«uffotbenn|3 zur öffentlichen Keniitniß, etwaige
Einwenduiigen gegen dasselbe binnen 14 Tage»
mi„(nVrrY ,̂n ^.I$ 111»Hiei Exemplaren oder zu
Protokoll an,„bringen.

Die aus das Unternehiuen bezüglichen Zeich¬
nungen und Beschreibung liegen an den Wochen¬
tagen wahrend der Zeit Vormittag«von9—12 Uhr

m""^ ">samte hicrselbst, Lcssinqstr. 16,Zimmer No. 4, zur Einsicht aus.
Zur mündlichen Erörterung der gegen das

oben bczeichnete Uiiternehmen etwa erhobenen Ein-
siü <oeiLtt,ir!b bierdnrch Termin auf Freitag,

1«., Juli d. I ., Vormittags 10  Uhr,
in dem alten Nathhausc hicrfelbst, Zimmer No. 6,anveranmt.

3»! Falle des Ausbleibens de« Unternehmers
oder derjenigen, die Einweiiduiigeii erhoben haben,
wl>d gleichwohl mit der Erörterung der Ein¬
wendungen vorgegangen weiden. *

Wiesbaden, den 21. Juni 1902.
Ber mit der Leitung de? Verfahren« beauftragte_Beamte : Schröter, Kreissekretär.

Amtliche Anzeigen deS  Wiesbadener TagblattS.

Bekanntmachung.
bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
Nkiitner Lonis Margcrie hier zumSchtedsmann für den1. Bezirk auf I l̂abre

gewäM und bestätigt worden ’ ' 5“’ -
Wiesbaden, 27. Juni 1902.

_ __ Der Magistrat.
Stadt , öffentliche Gnter -Niederlage.

Fur die städt. öffentliche 61nter-Nieder-
lage liiiter dem Accisc-Amtr-Elebände, Neugassc

,,er 'r>werden jederzeit unverdorbene
für Lagerung anfgenommeii. Das Lager¬

und Monat?""" dse««ig- für je 80 ue
Bedingungen sind in unserer

Buchhaltcrei, Nengasse No. 6», zu erfahren.
StädL Aecise-Amt.

Kirchliche Amelgr«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den6. Juli. (6. Sonnt, n. Trln.)

Jugcndgottesdienst8'/. Uhr: Psr.Ziemcndorff.
m .^ onptgotteSdienst 10 Uhr: Pfr. Schiißler
Nach der Predigt Beichte und hl. Abendmahl

Christenlehre2'/« Uhr: Pfr. Schiißler.
Abc,idgottesd,enst5 Uhr: Pfr. Nifch,

bestim,nt̂ °^" ^ Nass. ^ efängniß-Verein
Amtswoche: Pfr . Schiißler.
Mittwoch, 6—7Uhr: Orgelconcert. Eintritt frei.

Bcrgkirche.
Sonntag, den6. Juli . (6. Sonnt, n. Trin.)

Jruhgottesdienst8'/- Ubr: Pfr. Diehl
. „ Huuptgottcsdieiist10 Uhr: Pfr. Grein. Nachder Predigt Christenlehre.

Amlswoche. Taufenu.Trauungen: Pfr.Grein.
Beerdigungen: Pfr. Diehl.

Ringkirche.
Sonntag, de» 6. Juli . (6. Sonnt, n. Trin.)

Christ?i!'lct? c"^ ^ ""^ 10 llt,r:  ^ fr' Friedrich.
Nachm.-Gottesdienst5 Uhr: Pfr Schlosser,

«•„r 11™°* e' Danfe» und Trailiingen: Pfr
Lieber. Beerdigungen: Pfr. Schlosser.

Kapelle des Panlinenstifts.
«fmWnüllLv btr? Juli, Hauptgottesdienst undKindergottesdienst fallen ans.

Nachmittags4'/- Uhr: Jiingfrauen-Perein.
Pfr. Christian.

Evangelisches Bereinshaus, Platterstraße 2.
Bor»,. 11V- Ubr: Sonntagsschule.

<rrz>,r du}r~4'/a  ühr : Versammlung für jungeMädchen(Sonntags-Verein).
Versanimlniig für Jeder¬mann (Bibelstunde).

schaf̂ ben̂ Donnerstag. Abends8'/- Uhr: Gemein-
Ev. Männer- »ud Jünglingsverein.

Sonntag, Nachm. 8 Ubr: Freier Verkehr.
.Montag, Abends 8V- Uhr: Turnen.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Bibelbesprcchstniidc
Donnerstag, Abend« 9 Uhr: Gesangstiiiide
Freitag, Abends 80, Uhr: Tiiriien.
Samstag. Abends9 Uhr: Gei'-tsstniide.
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendvereku.
. Sonntag. Nachm. 2V- Uhr: Abmarsch zum

Kriegsspiel in das Goldsteinbachthal.
Montag, Abends 8V- Uhr: Turnen.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstunde.
Freitag, Abend« 8V, Uhr: Turnen.

diifldabeT***“*' u"‘ er 17  fahren sind herzlich
Lokalitäten:

Berdingnng,
D^ 'ür die Neubauten der städtische»Arbeiter- Wohuhäuser un District „Unter

Schwarzenberg zur Ansfnhrung kommenden:
Ä Isblosser- und Beschlagarbciten,d) Gtaserarbeitcn,
o) Schreinerarbeiten.
d)  Verputz- und Anstreicherarbeiten(innere

und äußere),
e) Moniertreppen,
k) Rabitz- und Monierwände,

sollen,m Wege der öffentlichen Ausschreibung verdüngen werden.
Aiigebotsforinnlar- der einzelnen unter abisf

genannten Ob,ectc können während der Vormittaos
Dienststundkii in, Rathhause, Zimmer No. 41. cin-
51“ ™ "Uch voll dort gegen Baarzahluiig oder
bestellgeldfreie Eiiiscndnna von je 1 Mk von
unserem technischen Secretär Andres:, Rathhau?

werden Verschlossene und mit der
Aufschrift ,,A . H. 102 Angebot ans Object"
versehene Angebote sind spätestens bis ' 1

Dienstag, den 8. Juli 1902,
. Bormittags 10 Uhr,

hierher einzi,reichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter

Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinendenAnbieter.

cnT lr .H ’it dem vorgeschriebenen und aus-
geflillten Verdingnnasformular eingereichten An-
^bo^ .? Erde„ berücksichtigt. Zuschlagsfrist 30 Tage.Wiesbaden, den 24. Inn! 1902.

Stadtbauamt. Abtb. sür Lockba» .
Viehhof -Bericht

für die Woche vom 26. Juni bis 2. Juli 1902.

Schweine 794 1 kg
Kälber . 522 Schlacht-
Hammel. 151 gewicht
Ferkel. . — Stück

Wiesbaden , den2. Juli 1902.
Städtische Schlachthans-Berwaltnna.

Bekanntmachung.
de» 8 . Juli , Nach¬

mittags « Uhr, wenn ein Zeichen geläutet
wird, werden die hiesigen Gemclndekirschen
circa 20 Ctr.. zu -/« saure Kirschen, auf
hiesigem Rathhaus- öffentlich meistbietend
versteigert.

Kauffiebhaber wollen sich dieselben vorber
»n dem Vicinalwcg nach Igstadt und Heßlochtinsehen.

Kloppenheim , den3. Juli 1902.
Der Bürgermeister.

Christlicher Verein junger Männer.
Rhcinstraße 54, Part.

Sonntag, Nachm, von 3 Uhr an: Gesellige
^H'Hmnkenkiinft. 5 Utir: ôoldaten-Versammluna

Montag, Abend« 9 Uhr: Münnerchor
Dienstag Abend? 8' /« Uhr: Bibelbcsprcchiing.
Mittwoch, Abends9 Uhr: GeselligeZufammenk.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Pofaunenchor
Freitag, Abends9 Ubr: Turnen.
Samstag. Abends9 Uhr: Gebetsstniide.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingaffe 9.
o K?,S8 Lesezimmer ist So,,»- und Feiertags von
2—5 Uhr snr Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Rachm"?̂ vI- 7 m»™11 ba' Bcrgkirchen-Gemeiilde

Bcrsammlnnge»
im Genieindesaal de« Pfarrhauses, An der Rina-

kirche 8.
nmJfL 'Ä 9Ĵ m' ! ’/a- 7 Uv - Versammlungjunger Mädchen(Sonntagsverem).

Mittwoch.Nachm, von3- 6 Uhr: Arbeitsstunde
des Frauen-Vcreins.

Katholische Kirche.
7. Sonntag nach Pfingsten. — 6. Juli 1902.

Fest des kostbarsten Blutes Jefn Christi.
Pfarrkirche zum hl. BonifatinS.

,<rrrru" fle  ‘ ,m  H.80, zweite6.30, dritte
QOTfw rfl0fte8bJern Hielte(Kindergottesdiensti9, Hochamt mit Predigt 10, letzte hl Messe 11 30

Nachm. 2 16 Uhr Andacht mit Seae»! (506 )'
. . . An der, Wochentagen sind die hl. Messen5.30
6.15, 6.45 u. 9.15 Ubr. 6.15 Uhr sind Schulmessen
»nL-La!, “5? ^ °"iicrstag für die Schule
HH bes Bleichstraße, Dienstag und Freitag für die
am Blucherplatz und an der Rheinstraßc, Mittwoch
jd Sains ag für die an der Lnisenstratze, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte6

twcitc heil. Messe7.30 Kindergottesdienst(Amt)145, Hochamt mit Predigt 10 Uhr. J
Nachm. 2.15 Uhr Andacht(511).
Sin feen Wochentagen sind die heil. Messen

um 6.15 7 und 8.15 Uhr. 6.15 Ubr sind
AchHlmessen, und zwar Dienstag und Freitag für
dse CastellstraLe-schulc, Mittwoch und Samstag für
die^ hrstraßc-, S iftstraßeschnle und die Institute
. Donnerstag7 Uhr hl. Messe in der Schwestern-hauskapellc, Platterstratze 68.

Samstag5 Uhr Salve, 5- 7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte. '

Atttratholische Kirche, Schwalbacherstratze.
Sonntag, den 6. Juli , Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder No. 4, 7, 8, 156.
W. Krinlmel, Pfr.

Gvangrlisch-luthrrischer Gottesdienst.
Adelheidstraße 23.

Sonntag, den 6. Juli (6. Sonnt, n Trin)
Vorm. 9'/- Uhr: Lcsegottesdienst. "g '

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schlvaibacherstratze 10, 2.Et. (Gewerbehalle).

§ Sonntag, den6. Juli, Vorn,. 10 Uhr:auptgotlesdiknst. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
edermann freund!, elngeladcn ist.

IKaptisten-Gemeinde . Oram'enstr. 64, Hlh Pt
. „ .Sonntag, den6. Juli , Vorm. 9',. u. Nachm.
4 Uhr: Vredigt. Vorm. 11 Khr: Kindergottesdienst.

stunde.

Sin^ HHnerstag. Abends8'/- Uhr: Gesangverein-
Jedermann ist freundlichst cingeladen. Zutritt

PredigerC. Karbinsky.
Heilsarmee. Frankenstraße 18.

m „?Eb û Abend81/»Uhr, Sonntags auch Vorm.
10 Uhr: Bersammlung. Jedermann willkommen.
D-ntschiratholische(freirrlig .) Gemeinde.

Sonntag, den 6. Juli , Vormittags 10 Uhr:
Erbanuiig im Wahlsaale des RathhnnseS: Thema:
Egoismus und Altruismus. Lied: No. 530.

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

Unssischer Gottesdienst.
Samstag, Abend« 7 Uhr: Abendgottesdicnst

Kleine Kapelle, Kapellenstraßc 19.
i , "ach Pfingsten), Vorm.11 Uhi. Hl. Messe. Große Kapelle.
Ang :lican Cliurcli St . Au ^ n ^tine of

Cantnrlinry,
Frankfurterstrasse 3.

Services.
Sundays Holy Eucharist 8: Mattins, Choral

Celebration, Sermon 11: Evensong and Litany, 6.
Mondays and Saturdays : nono Tuesday and

Lnurs. : Iloly Eucl>ari»t and Mattins, 8.
Wed. and Fri . : Mattins and Litany 10.80:Celebration 11.
Evensong: Friday 6.

Locum tenens for Chaplain:
Eev. W. R. Gregory.

RerkaufsteUe« f. Vostmerrhxeichen
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisung-», Formulare zu Post-Packet-
Adressen, Post-Aufträgen ic.) i beiF.Alexi, Michels¬
berg 9; Br. Antel,nann. Gr. Burgstraße 13;
I . Beer Wwe. Gcisbergstr. 16; Fntz Bernstein,
Wellntzstratze 25; I . B,rck, Roonstratze 12; Joh.
Conrad,, Waldstraßc 38 (Gemeinde B,cbnch):

I . Ehl, Billowstr. 7
!. Erb, Adclheidstr. 76; A. Haas. Herdcrstr. 19;

I . Hart»,»NN, Hellmniidstratze 17; Th. Hendrich
Dambachthal1: C Hosheinz, Platterstratze 102;
Tl. Jhl, Waldstr. 63 (Gem. Biebrid,); F. Klitz,
Rheinstrabe 79; A F. Knesel,, Lanagassc 45;
PH. Krauß, Albrcchtstr. 36; I . Losem, Riehlstr. 2;
K. Lotz, Hcrdcrstraßc8; C. Menzel. Lahnstr. 1a;
F. A. Müller, Adelhcidstr. 32: Fr . Rompcl,Römer¬
berg 2/4; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling,

*2  Sommer , Borkstr. 11; O. Uiikclbach,

4 . Jahrgang . 5ko. » • .

Itlieln - Itainpfschifiralii -,.
Kölnische lind IMisseldorfci' I.Vsi ilsoliaft.

^■b âbrten von /Biebrich Morgen»» 25 bi* Cob*
lenz, 8, 9.26 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kalierbf
Auguste Victoria“), 9.6C (Sohncllfahrl „Han*a*
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Sohnelifahrl
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser unf
König ), 12.60 bis Köln. Mittags 8.20 (nur aa
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4(20 bis Neuwied.
Abonds6.20, 6.86 (Gtltorsoliiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.26 bis Mannheim. Morgens 10.20 bi*
Düsseldorf und Rotterdam. Glepäokwagen von
Miesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Ubr.
6’Hets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasso 20. Telefon 2364. P329

Niederländische Dampfschtlf-RhedereV
Salonboote mit Schlafkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 16 Min. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,
. ,, Sonn- u. Feiertagen 9 Uhr Abend*
in Rotterdam 3 Ubr 15 Min. am folg. Nachm

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens (vom 1. Juni bi*
incl. 16. Aug. 8 Uhr Morgens),

m Köln 4 Uhr am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 80 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 80 ,, am folg. Morgen,

m Biebrich 3 „ 80 Nachm.

Schwalbacherstratze 71;' Ä. Venn,' Kranzplatz 2:
Carl Vorpabl, Webergasse 45/47; Ehr. Weyers-Häuser, Kafliier, Schlachthaus.

Geffenlliche Fernspr-echsteUen
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegranim-
Annahmestelle). Nheinstraße 25, beim Postamt2
Schiltzenhosstratze3 beim Postamt 3, W-llritz!
itraße 45 und beim Postamt 4, Taunnsstr. 1
Berliner Hof) Sie sind geöffnet in, Somnier

(l. April bis 30. September) von 7 Uhr im
Winter(1. Oktober bis 31. Marz) von8 Uhr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bis 9 Uhr Abends
bei den Postämtern2, 3 nnd 4 bis 8 Uhr Abends'
An Sonn- und Feiertagen sind die Fernsprechstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Di-
Gebuhr für ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtfernsprechnetzes bis zur Dauer von 3 Min
betragt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnelmiern
!» de» zun, Fernsprechverkehr zugelasseiien Orte»
miierhalbD-iitschlaiids(Sur Zeit 360 Orte) beträgt
die Geb,ihr für ei» gewöhnliches Gespräch bis znr
Dauer von3 Minuten je nach der Entfernung 20.
25 o0 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen»och 25 Pf.
Eilbotengkbnhr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprechsrelle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnliche» Gesprächs erhoben. Von aus
laiidischen Orten sind zum Sprechverkehr ziige-
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliches Dreiminutengespiach3 Mk.. für ein
dringendes Gespräch9 11

Telegramm-Gelmliren.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
^ÄlH ' t? ^ ^ ^ . N'ebkrIande und der Schwei
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien
Nun,aiii-n Schweden. Norwegen. Grotzbrltaniiien
t. Irland 15 Ptz Nach Algerien und Tunis, Nutz-
laut), ©panien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze-
.R llW'l 5i"t2 'il,rD,’ Bulgarien und Ost-Nuinelie»

«fl f, ^ ?Itar  O Pn Nach Griechenland^ a‘tn u-Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 4o Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Är 'Ä " Island 80 Pf., im übrig.»
Veikehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegranimwird die vre f<irf>» fit. Süh- ,

Dampfer-Fahrten.
Biebrieh - Mainzer Dampfschifffahrt

August Waldinann.
Im Anschlus-e an die Wiesbadener Strassenbahn.

Beste Gelegenheit nach
Biebrich—Wiesbaden—Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9«>

lOoo* um 1200* ioo 200 300 400 500 goo 700 300
?K°tr^ an und ab  Kaiserstrasse -Centralbahnhof
15 Mm. später).

Y° ? aoh  Biebrioh (ab Stadthalle): 8-°
900* 1900 1100* 1200 100 20g 300 400 500 goo 700
8°of (an u. ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof ie
6 Min. später). '

* Nur Sonn- und Feiertags.
” -f n Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags " ' ' - .

Tägliche Schnellfahrten vom 16. Mai hii AJ. An#
ab Mainz 9 Uhr 45 Min. Morgens,
„ Biebrich 10 „ Morgens.

Anschluss per Staatsbahnt
ab Frankfurt a/M. 8 Uhr 22 Min.

Anschluss per Strassenbahn:
ab Wiesbaden (Bahnhöfe) 9 Uhr 21 Min. Morfa
„ Eltville 10 Uhr 80 Min. Morgens.

, Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 85 Min. Morgen«,
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min. Naohrfi-

„ Sonn- u. Feiert . 4 Uhr 30M. „
in Köln an Wochentagen Uhr Abend#

„ Sonn- n. Feiertagen 91 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam,

ab Köln 7 Uhr 16 Min. Morgen*,
in Coblenz 2 „ — , Nachmittag*,
m Eltville 8 „ 06 „ Abends.

Abfahrt per Kleinbahn:
nach Sohlangenbad 8 Uhr 16 Min. Abend*,
in Biebrioh 8 Uhr 40 Min. Abends.

Abfahrt per Staatsbahn ! ,
nach Frankfurt und Wiesbaden 9 Uhr 11 Min.

Abfahrt per Strassenbahn:
nach Wiesbaden8 Uhr 45 Min. bezw.8 Uhr 62 Min.

Billigste Fahrpreise . Retourbillets bis Köln.
Uahrpreisermässigungfür Schüler u. Vereine.

Alles Nähere zu erfahren bei der Hauptagentur
in Biebrich a(Rh. Schilrmann 4 Co., sowie in
Wiesbaden bei Ludwig Engel, Reise-Büreau,
Wilhelmstrasse 46. F820

Hamburg-Amerika-Linie.
| (Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
o./7. Postd. Patricia , 10./7. Schnellpd. Fürst Bis-

1 marck, 12./7. Postd. Blücher, 17. 7. Schnellpd.
Columbia, 19.-7. Postd. Graf Waldersee, 26.,7.
Postd. Pennsylvania, 81./7. Schnellpd. Auguste
Victoria, 2,/8. Postd. Moltke, 7./8. Schnellpd.
Fürst Bismarck. Nach Boston: 8.,7. Postd.
Arcadia, 23./7. Postd. Adria. Nach Baltimore:
16.,7. Postd. Brisgavia, 6./8. Postd. Alexandria.
Nach Philadelphia : 8./7. Postd. Arcadia, 26./7.

! Postd. Armenia. Nach Neworieans: 25./7. Postd.
Athesia, 20./8. Postd. Fert . Nach Montreal: 19./7.
Postd. Teutonia, 578. Postd. Frisia (via Quebec).
Nach Mexico: 5./7. Postd. Markomannia, 19./7.

I fo nd‘ Syria' Nach  Columbien und Costa Rica:
| 12./7. Postd.Cheruskia. Nach Hayti u. Venezuela:
15./7. Postd. Ascania. Nach Hayti, Cuba und
Central-Amerika: 24./7. Postd. Sarnia. Nach
Ost-Asien: 10./7. Postd. Freiburg, 19./7. Postd.
Sil via. _ F 330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) F 330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Newyork, 1. Juli
1 Uhr Nachm, in Newyork. S.-D. „Trave“ nach
Genua, 80.Juni 10 Uhr Vm. von Gibraltar . S -D
„Lahn“ nach Newyork, 2. Juli 10 Uhr Vm. von
Genua. S.-D. „K. Mar. Tlier.“ nach Bremen,
2. Juli 7 h Uhr Vorm. Dover passirt. S.-D.
„Kronp. Willi.“ nach Bremen, 1. Juli 2 Uhr Nm
von Newyork. S.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ naoh
Newyork, 2. Juli 120z Uhr Nm. von Southampton.
D. „Rhein“ nach Bremen, 30. Juni 9 Uhr Nm'
in Bremerhaven. D. „Neckar“ nach BaTiimore!
1. Juli 7 Uhr Vm. in Baltimore. D. „Grosser
Kurfürst nach Newyork, 1. Juli 12 Uhr Mittag«
in Newyork.— Cuba-, Brasil- u. La Plata -Linien:
D. „Halle“ nach Antwerpen, Bremen, 30. Juni in
Rotterdam. D. „Stolberg“ nach Cuba u. Mexico,

Juni in Havana. D. „Bonn“ nach Brasilien.
1. Juli St. Vincent passirt. D. „Trier“ nach Cuba
u. Mexico, 30. Juni in Antwerpen. — Ost-Asien-
und Australien - Linien: D. „Pr.-R. Luitpold“
nach Hamburg, 1. Juli von Genua. D. „Preussen“
nach Bremen, 80. Juni in Aden. D. „Prinz
Heinrich“ nach Bremen, 1. Juli von Nagasaki.
D. „Sachsen“ nach Ost-Asien, 2. Juli in Nagasaki!
D. „Bayern“ nach Ost-Asien, 1. Juli in Suez. D."
„König Albert“ nach Ost-Asien, 1. Juli von
Southampton. D. „Strassburg“ nach Bremen,Hamburg, 1. Juli von Foochow.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Friesland“

am 28. Juni von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen. D. „Kroonland“ am 28. Juni von
Newyork nach Antwerpen abgegangen. D.
„Southwark am 29. Juni in Antwerpen von
Newjork angekommen. D. „Zeeland“ am 89. Juni
in Newyork von Antwerpen angekommen. D,
jjV aderland“ am 30. Juni in Antwerpen von New-
Tork angekommen. — Autwerpen-Philadeiphi*.
Dienst. D. „Nederland“ am 25. Juni von Phila-
delphia nach Antwerpen ahgegangen.
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